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Pressemeldung 

PN 32/26.03.2026 

 

Maklervertragsschluss nur bei ausdrücklichem Hinweis auf Provisi-
onspflicht! 
 
BGH, Urt. v. 09.10.2025 – I ZR 159/24 
 
Zum Sachverhalt: 
Der beklagte Kaufinteressent K wurde über eine Anzeige des klagenden Maklers M 
auf eine Immobilie aufmerksam. Er nahm telefonisch mit dem M Kontakt auf und bat 
um weitere Objektinformationen. M behauptet, nach dem Telefonat dem K eine E-
Mail geschickt zu haben, welche einen Link zu einem „Web-Exposé“ mit Provisions-
hinweis enthielt. Auch war der E-Mail eine Widerrufsbelehrung beigefügt. K kaufte 
schließlich das Grundstück. Die nach Beurkundung in Rechnung gestellte Makler-
provision bezahlte er nicht. Das Landgericht wies die Klage ab, das OLG gab der 
Klage statt, lies aber die Revision zum BGH zu. 
 
Aus den Gründen: 
Der BGH hob die Entscheidung des OLG auf. Bei dem Maklervertrag handele es sich 
um einen Verbrauchervertrag. Bei einem solchen seien dem Verbraucher die Infor-
mationen unmittelbar bevor der Verbraucher seine Bestellung abgibt, klar und ver-
ständlich in hervorgehobener Weise zur Verfügung zu stellen. Mit der Bestellung 
muss der Verbraucher ausdrücklich bestätigen, dass er sich zu einer Zahlung an den 
Makler verpflichtet. Die von M gewählte Beschriftung „Senden“ auf der Website sei 
nicht eindeutig, wie die vom Gesetzt vorgesehene Beschriftung „zahlungspflichtig 
bestellen“. Werden diese gesetzlichen Vorgaben missachtet, ist der Maklervertrag 
nicht nur schwebend unwirksam, sondern endgültig unwirksam. 
 
Praxishinweis: 
Auf der Landingpage des Maklers muss der Knopf, mit dem der Maklerkunde sein 
Provisionsversprechen erklärt, nicht nur mit „senden“ beschriftet sein, sondern mit 
„provisionspflichtig beauftragen“ oder ähnlich eindeutig. 
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